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Gerichtliche Verbote ...

A
m 11. Oktober 2001 hat die 12. Zi-
vilkammer des Hamburger Landge-
richts durch Beschluss angeordnet,

dass der Connex Verkehr GmbH verbo-
ten wird, „im geschäftlichen Verkehr das
Kennzeichen ‘ICX’ im Zusammenhang
mit Transportleistungen zu verwenden
und/oder verwenden zu lassen.“ (Akten-
zeichen 312 O 345 / 01).

Am 25. Oktober 2001 hat dieselbe Zivil-
kammer dem Verein „Die Bahnen!“
verboten, „die Bezeichnung ‘DIE BAH-
NEN!’ als Bestandteil seines Vereins-
namens zu verwenden.“ (Aktenzeichen
312 O 691/01).

Beide einstweiligen Verfügungen sind
mit der Androhung verbunden, dass bei

Zuwiderhandlungen für jeden Fall ein
Ordnungsgeld bis zu 500.000 DM oder 
Ordnungshaft bis zu sechs Monaten ver-
hängt werden kann. Das entspricht 
§ 891 der Zivilprozessordnung.

Beide Entscheidungen sind ohne recht-
liches Gehör erlassen worden. Dieses Ver-
fahren ist grundsätzlich zulässig, wenn die
Eilbedürftigkeit es notwendig macht,
Schaden von dem Antragsteller abzuwen-
den. Gegen die Entscheidung steht dem
Betroffenen das Recht des Einspruchs zu.

Die Gerichte haben bei solchen An-
trägen zu entscheiden, ob der Fall so eilig
ist, dass ohne rechtliches Gehör des Betrof-
fenen entschieden werden muss. In Rechts-
sachen, die Wettbewerbsverstöße betref-
fen, ist die Entscheidung ohne mündliche
Verhandlung der Regelfall.

Die Gerichte sind weiter verpflichtet,
den vorgelegten Antrag auf seine rechtliche
Stichhaltigkeit zu prüfen. Der Jurist nennt
das „Schlüssigkeitsprüfung“.

... ihre Entstehung

Die beiden Entscheidungen des Landgerichts
Hamburg fallen dadurch auf, dass sie keiner-
lei Begründung enthalten und keine Rechts-
grundlage nennen. Auch eine Begründung

für die Entscheidung ohne Anhörung des
Gegners enthalten die Beschlüsse nicht,
sondern beschränken sich auf die Floskel
„der Dringlichkeit wegen“. Diese Hand-
habung ist nicht unbedingt üblich.

Es ist daher nicht erkennbar, ob eine
solche rechtliche Prüfung überhaupt
stattgefunden hat. Eilige Anträge stören
die alltägliche Arbeit der Richter, die den
Fall oft nur oberflächlich ansehen oder
einfach erst einmal glauben, was ihnen
die Anwälte schreiben, weil sie keine Zeit
haben, sich innerhalb weniger Stunden
in eine sehr schwierige Materie einzu-
arbeiten. Das führt dazu, das der Antrag-
steller erst einmal einen Beschluss über
ein Verbot bekommt, obwohl sich der
Antrag bei genauem Hinsehen als unbe-
gründet erweist. Auf diese Weise kann
sich ein Wettbewerber ungerechtfertigte
Vorteile im Wettbewerb verschaffen, die
sich in der Öffentlichkeit als „gerichtlich
geprüft und bestätigt“ darstellen lassen.

Die Praxis der Gerichte ist sehr unter-
schiedlich. Viele Gerichte prüfen auch
Eilanträge sorgsam und weisen sie gege-
benenfalls auch als unbegründet zurück,
andere bescheiden jeden Antrag positiv,
um sich erst einmal Zeit zu verschaffen.
In Wettbewerbssachen kann der Antrag-
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im Wettbewerb verschafft. Das Vor-
gehen der Firma, die sich selbst „Die
Bahn“ nennt, gegen einen Verein, der
sich „Die Bahnen!“ nennen will, ist be-
sonders grotesk, wenn man sieht, dass
Politiker mehr Wettbewerb fordern. Die
DB AG ist immer noch zu 100 Prozent
Staatseigentum.

steller das zuständige Gericht aussuchen,
weil ein Wettbewerbsverstoß als „uner-
laubte Handlung“ gilt, die an jedem Ort
der Bundesrepublik begangen wird. Er-
fahrene Anwälte suchen sich daher die
Gerichte aus, die den Antrag schnell
bearbeiten und nur oberflächlich prüfen. 

Warum die DB AG, die ihren Sitz in
Berlin und Frankfurt hat, sich das Land-
gericht Hamburg aussucht, um gegen eine
Firma mit Sitz in Frankfurt und einen
Verein mit Sitz in Berlin vorzugehen, ent-
zieht sich der Kenntnis von PRO BAHN.

... ihr Ziel

D
as Ziel der DB AG ist eindeutig.
Dass das Kürzel „ICX“ ein so direk-
ter Angriff auf den Marktführer ist

wie das Angebot der Connex-Gruppe, die
Interregio-Linien zu übernehmen, steht
außer Frage. Auch hinter dem mit dem
Namensbestandteil „Die Bahnen!“ ge-
gründeten Verein „Vereinigung für Wett-
bewerb im Schienenverkehr“ steht als
Motor die Connex-Gruppe. Außer ihren
Unternehmen, die im französischen
Vivendi-Konzern verflochten sind, ge-
hörten Unternehmen des französischen
Via-Konzerns, in erster Linie bekannt 
unter der Marke „eurobahn“, zum Verein.

Es ärgert die Manager der Deutschen
Bahn AG verständlicherweise sehr, dass
ausgerechnet französische Kapitalinteres-
sen besonders aggressiv Wettbewerb for-
dern, während die DB AG in Frankreich
keinen Millimeter breit Boden gewinnen
kann, weil der französische Staat die Hand
schützend über die Staatsbahn SNCF
hält. Es ist sogar nachvollziehbar, wenn
die Aktionen der DB AG auf ein stilles
Wohlwollen deutscher Politiker stoßen.

... ihre Wirkung

Große Wellen hat das Vorgehen der DB
AG bisher nicht geschlagen. Der Begriff
ICX ist in der Öffentlichkeit platziert
und wird nicht so schnell zu löschen sein.
Der einzige Effekt ist, dass alle Wettbe-
werber interessiert darauf sehen, was 
unter www.mehrbahnen.de im Internet
über Wettbewerb und die Wettbewerbs-
verstöße nachzulesen ist. Es wird sich
schnell herumsprechen, dass die Inter-
net-Adresse www.diebahnen.de zunächst
stillgelegt ist, bis die juristische Auseinan-
dersetzung um den Namen „Die Bah-
nen!“ abgeschlossen ist.

... und ihr Wert

Ob die Verbote einer nachträglichen Prü-
fung standhalten, ist für Juristen nicht auf
Anhieb mit „ja“ oder „nein“ zu beantwor-
ten. 

Nur so viel steht fest: Die DB AG hat
sich mit ihren Anträgen einen Zeitvorteil
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Die Selbstdarstellung der DB AG ... 

Erlaubt 

...und das verbotene Logo der Konkurrenz.
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